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hoben werden, wenn sich der Nachweis mit dem Garantie
schein allein nicht führen läßt So kommt es zuweilen vor, 
daß solchen Waren, die vom Verkäufer frei Haus an den 
Käufer geliefert wurden, unausgefüllte Garantiescheine bei
liegen. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Ware aus 
Gründen der Rationalisierung im Verpackungsmaterial des 
Herstellers vom Großhandelsbetrieb direkt an den Käufer 
geliefert wird.

Ohne Garantieschein können Ansprüche aus der Zusatz
garantie ausnahmsweise auch dann geltend gemacht wer
den, wenn der Nachweis durch andere geeignete Belege 
geführt werden kann. Hin und wieder werden z. B. Ga
rantiescheine an der Rück- oder Unterseite der Ware so 
befestigt daß eine Ablösung nicht möglich und der Käufer 
daher außerstande ist, den Garantieschein vorzulegen. In 
einem solchen Fall' muß es ihm gestattet sein, den Nach
weis der Gewährung von Zusatzgarantie mit anderen Be
legen zu erbringen.

Ansprüche aus der Zusatzgarantie sollen unverzüglich 
nach Feststellung des Mangels geltend gemacht werden. 
Mit der in § 157 Abs. 1 Satz 2 ZGB festgelegten Frist von 
zwei Wochen nach Ablauf der Garantiezeit ist es dem Käu
fer möglich, die Ware während des gesamten Garantiezeit
raums auf ihre Qualitätsgerechtheit zu überprüfen.12

In den o. g. Grundsätzen wird weiter darauf hingewie
sen, daß die Garantiescheine auch Festlegungen darüber 
enthalten sollen, an wen sich der Käufer bei der Geltend
machung von Garantieansprüchen wenden kann. In den 
meisten Garantiescheinen wird der Käufer vom Hersteller 
aufgefordert, sich an eine Vertragswerkstatt des Herstel
lers zu wenden. Hin und wieder wird er darauf orientiert, 
daß er Ansprüche auch direkt beim Hersteller geltend 
machen kann. Häufig wird im Garantieschein festgelegt: 
„Eine Einsendung des Geräts an den Hersteller ist nur 
nach vorangegangener schriftlicher Vereinbarung mit dem 
Hersteller zulässig.“ Mit einer solchen Festlegung kann 
der Hersteller jedoch nicht abwenden, daß der Käufer 
einen Anspruch auf Ersatzlieferung gegen ihn geltend 
machen kann; es sei denn, der Hersteller hat seine Ver
tragswerkstatt ermächtigt, auch über solche Ansprüche zu 
entscheiden. Das aber muß für den Käufer aus dem Ga
rantieschein erkennbar sein.

Generell muß der Garantieschein klar erkennen lassen, 
daß der Käufer sich aus der Zusatzgarantie an den Her
steller oder die Vertragswerkstatt wenden, Ansprüche ge
gen den Hersteller aber auch beim Verkäufer geltend 
machen kann (§ 150 Abs. 4 Satz 2 ZGB). Aus der Zusatz
garantie ergeben sich jedoch keine Ansprüche gegenüber 
dem Verkäufer. Dieser hat lediglich eine Vermittlerfunk
tion ; er muß den Hersteller u. U. auffordern, die berech
tigten Ansprüche des Käufers durch andere Garantie
leistungen zu erfüllen. Das ergibt sich auch aus der Pflicht 
des Verkäufers nach § 158 Abs. 1 Satz 1 ZGB, den Käufer 
bei der Geltendmachung seiner Garantieansprüche zu be
raten.

Anerkennung des Zusatzgarantieanspruchs

Nach Geltendmachung eines Zusatzgarantieanspruchs muß 
über die Anerkennung des Anspruchs entschieden werden. 
Zu einer solchen Entscheidung ist grundsätzlich der Her
steller12 berechtigt. Im Auftrag des Herstellers entscheidet 
aber häufig auch die Vertragswerkstatt.

Entsprechende Festlegungen fehlen in den meisten Ga
rantiescheinen, weil praktisch derjenige Betrieb (meist die 
Vertragswerkstatt), bei dem der Anspruch geltend gemacht 
wird, auch über die Anerkennung des Anspruchs entschei
det. Das Fehlen solcher Festlegungen im Garantieschein 
kann jedoch dann zu Schwierigkeiten führen, wenn der 
Betrieb, bei dem der Anspruch erhoben werden kann, nicht 
mit dem Betrieb identisch ist, der über die Anerkennung 
des Anspruchs entscheidet. Zur Information für den Käufer 
sollte deshalb im Garantieschein immer dann festgelegt
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werden, wer zur Entscheidung berechtigt ist, wenn zwi
schen dem Betrieb, bei dem die Geltendmachung erfolgen 
kann, und dem, der über die Anerkennung des Anspruchs 
entscheidet, keine Identität besteht.

Hat der Hersteller seiner Vertragswerkstatt die Ent
scheidungsbefugnis eingeräumt und kann sich der Käufer 
mit ihr nicht einigen, dann muß der Hersteller entschei
den, weil er letztlich die Verantwortung für eine den 
Rechtsvorschriften entsprechende, reibungslose Abwicklung 
der Zusatzgarantiefälle trägt. Auch darüber sollte der Käu
fer im Garantieschein informiert werden.

Übergang des Zusatzgarantieanspruchs

Die Verpflichtung des Herstellers, für einen bestimmten 
Zeitraum Zusatzgarantie zu gewähren, bezieht sich aus
schließlich auf die jeweilige Ware, und zwar unabhängig 
davon, wer Eigentümer der Ware ist. Deshalb entspricht 
eine Festlegung, wonach ein Anspruch aus dieser Garantie 
nicht übertragbar ist und nur dem Erstkäufer zusteht, nicht 
der Konzeption des ZGB für die Gewährung von Zusatz
garantie. Nicht selten werden Konsumgüter erworben, um 
sie an Dritte zu verschenken, oder sie werden nach Nut
zung vom Erstkäufer weiterverkauft. Die Interessen des 
Herstellers werden keineswegs beeinträchtigt, wenn auch 
der neue Eigentümer der Ware die noch bestehende Zu
satzgarantie in Anspruch nehmen kann. Hätte das Eigen
tum an der Ware nicht gewechselt, dann stünden schließlich 
dem Erstkäufer die Ansprüche auch innerhalb des gesam
ten Zusatzgarantiezeitraums zu Deshalb sollte auf der 
Grundlage des § 160 ZGB im Garantieschein festgelegt wer
den, daß in den Fällen, in denen das Eigentum an der Ware 
innerhalb der Zusatzgarantiezeit übertragen wird, die Zu
satzgarantieansprüche auf den Erwerber übergehen.

Weitere Ansprüche aus der Zusatzgarantie

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Zusatz
garantieansprüchen können dem Käufer Kosten entstehen, 
z. B. Porto- und Transportgebühren, Fahrtkosten u. ä. 
Infolge von Mängeln an der Ware kann dem Käufer aber 
auch ein Schaden an der Gesundheit oder am persönlichen 
Eigentum entstehen. So kann beispielsweise Wäsche be
schädigt werden, wenn das Wellrad der Waschmaschine 
nicht ordnungsgemäß arbeitet, oder Gefriergut kann ver
derben, wenn der kältetechnische Teil des Kühlschranks 
ausfällt.

Formulierungen in Garantiescheinen, durch die generell 
jegliche Schadenersatzansprüche ausgeschlossen werden 
sollen, entsprechen nicht der Konzeption der Garantie
regelung des ZGB. Eine Einschränkung der in den §§ 155 
und 156 ZGB geregelten weiteren Ansprüche ist nicht zu-


